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Vereinfachter
Zahlungsverkehr

Ich bin ehemaliger Auslandsschweizer

und bezahle treu und brav meinen

Beitrag an den Schweizerverein
meines ehemaligen Wohnortes
jenseits der Grenze. Jetzt habe ich mir
zur Vereinfachung meines Zahlungsverkehrs

ein Postcheckkonto beigelegt.

Der Verein hat auch eins und
schickt mir jedes Jahr eine
vorgedruckte Zahlkarte. Die kann ich nicht
brauchen, weil es eine ausländische
ist, aber ich schreibe einen Postcheck
auf den Betrag und auf den zugehörigen

Girozettel klebe ich vorsichts
halber die ausgeschnittene
Kontonummer aus dem fremden Formular,
weil ich nämlich eine «mongolische
Rohköstlerschrift» habe, die selbst
der Textredakteur des Nebelspalter,
der doch Kenner in solchen Dingen
ist, nicht entziffern kann. Postwendend

kommt der Girozettel zurück
mit der Bemerkung: Aufkleben
unzulässig, bitte um neuen Girozettel.
Vom Check kein Wort, der war also

richtig. Ich stelle einen neuen
Girozettel aus, setze den Frankenbetrag
ein, den die Post mit roter Tinte auf
dem alten vermerkt hatte und
erhalte die Nachricht: Neuer Scheck

notwendig, da wir den Betrag des

alten Ihrem Konto gutgeschrieben
haben. Vom Girozettel kein Wort,
der war also jetzt richtig. Ich stelle
einen neuen Scheck aus, auf den

Frankenbetrag des Girozettels.
Postwendend kamen Scheck und
Girozettel zurück: Den Frankenbetrag
füllen wir selbst aus, der Kurs ändert
sich täglich. Somit stellte ich einen

neuen Scheck und einen neuen Giro¬

zettel aus und die Sache wäre in
bester Ordnung gewesen, wenn nicht
von dem vielen Abschreiben die
Kontonummer falsch geworden wäre.
So kam die Sendung als unbestellbar
zurück. Das nächste mal trage ich
das Geld selbst über die Grenze.

E. H.

Polizeibericht:
und es ist in Zukunft unter

strenger Strafe verboten, das Vieh
mit Petroliumlaternen, dechellosen

Tabakspfeifen und glühenden Ciga-
rettenstummeln zu füttern. schw-schl

In der
Eisenbahn

Aelterer Herr zu neben ihm sitzenden

Jüngling:
«Darf ich Ihnen eine Zigarette

anbieten?»

«Ja gern, aber dann muss ich schon

bitten, mir den Fensterplatz zu
überlassen, ich bin Anfänger.» veritate
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